
Allgemeine Geschäftsbedingungen

 

1.  Geschäftsgrundlage
Wir führen unsere Lieferungen und Leistungen ausschließlich unter Zugrundelegen nachstehender 
Geschäftsbedingungen aus, die vom Auftraggeber ausdrücklich anerkannt werden. Entgegenstehende 
Einkaufsbedingungen unserer Auftraggeber gelten für uns als ausgeschlossen, auch wenn wir diesen 
nicht ausdrücklich widersprechen.

2. Angebote und Aufträge
Unsere Angebote sind stets freibleibend. Dies gilt auch für sämtliche Angaben in Preislisten, 
Prospekten etc. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Die zum 
Angebot gehörenden  Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen und Beschreibungen sind nur 
annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 
Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung 
verbindlich. 

3. Umfang der Lieferung
Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden 
und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Alle Beschreibungen, Zeichnungen, 
Schaltpläne etc. verstehen sich als Unterlagen zur Unterstützung des Anwenders, stellen jedoch 
keinesfalls zugesicherte Eigenschaften im juristischen Sinne dar.

4. Urheber- und Schutzrechte
Alle Rechte an den Unterlagen wie Zeichnungen, Layouts, Stücklisten, Schaltpläne etc. sowie Software 
verbleiben bei uns, auch wenn diese im Kundenauftrag erstellt wurden und keine anderslautende 
Vereinbarung vorliegt. Sofern wir Gegenstände nach Zeichnungen, Modellen oder Mustern, die uns 
vom Auftraggeber übergeben werden, zu liefern haben, übernimmt der Auftraggeber uns gegenüber 
die Gefahr dafür, daß durch Herstellung und Lieferung der Gegenstände Schutzrechte Dritter nicht 
verletzt werden.

5. Preise
Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe sowie 
ausschließlich Verpackungs- und Versandkosten. Der Mindestbestellwert beträgt EUR 100,-.

6. Zahlungsbedingungen
Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb 14 Tagen nach 
Rechnungsstellung rein netto so zahlbar, daß uns der für den Rechnungsausgleich vereinbarte Betrag 
spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. Wir behalten uns vor, für den Fall verspäteter 
Zahlungen ab dem 15. Tag ohne Mahnung Fälligkeitzinzen in Höhe von 5% und ab Mahnung 
Mahngebühren in Höhe von EUR 10,- sowie Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen 
Bundesdiskontsatz zu berechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen nicht anerkannter oder nicht 
rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche des Käufers ist ausgeschlossen.

7. Frist für Lieferungen oder Leistungen
Hinsichtlich der Frist für Lieferungen und Leistungen sind die beiderseitigen schriftlichen Erklärungen 
maßgebend. Die Einhaltung der Frist setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Auftraggeber zu 
liefernden Unterlagen, erforderliche Klarstellungen und Genehmigungen bzw. Freigaben und sonstiger 
Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so wird die Frist 
angemessen verlängert. Die Frist gilt eingehalten, wenn die betriebsbereite Sendung innerhalb der 
vereinbarten Liefer- oder Leistungsfrist zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist.
 
8. Versand und Gefahrenübergang
Die Lieferung unserer Waren erfolgt ausdrücklich auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Mit 
Verlassen unseres Hauses geht die Gefahr für die bestellte Ware auf den Auftraggeber über. 
Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so geht die 
Gefahr vom Tag der Versandbereitschaft ab auf den Auftraggeber über. 
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9. Eigentumsvorbehalt
Sämtliche gelieferten, bezahlten oder nicht bezahlten Waren und Unterlagen (Soft- und Hardware, 
Dokumentation) bleiben, auch wenn sie vom Auftraggeber bearbeitet oder verarbeitet sind,  bis zur 
Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Bei 
laufenden Rechnungen gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung. Der 
Auftraggeber ist berechtigt, über die gelieferte Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsganges zu verfügen. Forderungen, die aus einem Weiterverkauf herrühren, gelten bereits 
jetzt in Höhe unseres Anspruches an uns abgetreten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf 
Anforderung die Abtretung offen zu legen und die Anschrift seines Abnehmers mitzuteilen.

10. Gewährleistung
Sofern nicht anders vereinbart, beträgt die Gewährleistungspflicht 6 Monate ab Lieferung. Zur 
Gewährleistung sind wir nur verpflichtet, wenn der Mangel innerhalb 14 Tagen nach der Entdeckung 
schriftlich gemeldet wird.  Die Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur oder Erneuerung 
defekter Systeme oder Teile davon.  Führt dies nicht zum Erfolg, ist der Auftraggeber lediglich 
berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist von mindestens 14 Tagen 
Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
Zur Mängelbeseitigung hat der Auftraggeber uns die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu gewähren; ansonsten sind wir von der Gewährleistung befreit. 
Die Gewährleistungspflicht bezieht sich nicht auf den Verschleiß leicht verbrauchbarer Gegenstände 
mechanischer und elektronischer Art und erlischt bei unsachgemäßer Behandlung oder übermäßiger 
Beanspruchung der Ware durch den Auftraggeber.
Die Gewährleistungspflicht beschränkt sich ausschließlich auf die Funktion der von uns gelieferten 
Komponenten unter den von uns angegebenen Betriebsbedingungen, nicht aber auf eventuelle 
Fehlerfunktionen an einem Gesamtsystem mit Komponenten oder Software anderer Hersteller. 
Ebenso ist Software, mit Ausnahme der zugehörigen Datenträger, von jeder Gewähr ausgeschlossen, 
es sei denn, es wurde eine besondere Wartungsvereinbarung abgeschlossen. Ersetzte Teile werden 
unser Eigentum.
Eine Haftung  für Schäden, die auf den Gebrauch von Software oder Benutzung von Dokumenten 
(Programmbeschreibung, Schaltpläne, Einstellhinweise etc. ) zurückzuführen sind, wird ausdrücklich 
ausgeschlossen, auch für den Fall fehlerhafter Software oder irrtümlicher bzw. falscher Angaben.
Weitere Ansprüche des Auftraggebers,  insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht 
an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind,  bestehen nicht.

11. Rücktritt
Das Rücktrittsrecht vom Vertrag steht uns zu,  falls eine angemessene Vertragsanpassung aufgrund 
unvorhergesehener Ereignisse, die die wirtschaftliche  Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung oder 
Leistung erheblich verändert oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken, nicht wirtschaftlich 
vertretbar ist. Der Auftraggeber kann hieraus keine Rechte gegen uns herleiten.

12. Datenschutz
Die mit dem Geschäftsverkehr zusammenhängenden Daten des Auftraggebers werden von uns 
verarbeitet und elektronisch gespeichert.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Ausschließlicher Erfüllungsort und Gerichtsstand  für beide Vertragspartner ist Duisburg. Es gilt 
deutsches Recht.

Soweit eine oder mehrere Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sind oder werden, so 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung 
gilt schon hiermit als durch eine neue wirksame ersetzt, die möglichst denselben rechtlichen und 
wirtschaftlichen Zweck erfüllt.
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